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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

In der Nationalratskommission, welche die Vorarbeiten für die Einführung der
Einheitsinitiative zu leisten hatte, gewann nach Anhörung von verschiedenen Experten
die Skepsis Oberhand. Die Kommission beschloss, dem Plenum den Übungsabbruch zu
empfehlen, da dieses Instrument zu kompliziert und zu wenig attraktiv sei. Eine
Minderheit will allerdings beantragen, die in der Kommission knapp unterlegene Idee
der Gesetzesinitiative weiter zu verfolgen. 1

ANDERES
DATUM: 12.09.1990
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurden drei neue Volksinitiativen eingereicht (Ausbau von AHV/IV der
SP und des SGB; Abschaffung der politischen Polizei; für eine naturnahe
Landwirtschaft). Eine Initiative wurde in der Volksabstimmung abgelehnt (Förderung des
öffentlichen Verkehrs) und zwei wurden zugunsten von parlamentarischen
Gegenvorschlägen zurückgezogen (Fortpflanzungs- und Gentechnologie;
Zinsüberwachung). Damit blieb die Anzahl der Ende 1991 hängigen Volksinitiativen
unverändert bei 15.

ANDERES
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

Das um siebzehn Jahre ältere Referendumsrecht erlebte im Berichtsjahr eine neue
Blüte. Nach der Herbstsession wurde gegen nicht weniger als neun Vorlagen das
Referendum ergriffen (NEAT; IWF-Beitritt (2 Vorlagen); bäuerliches Bodenrecht;
Stempelabgaben; Parlamentsreform (3 Vorlagen); ETH-Gesetz). Nur gerade das
letzterwähnte kam nicht zustande, alle anderen vermochten die nötigen 50 000
Unterschriften innerhalb von drei Monaten beizubringen, wenn auch im Fall der NEAT
nur mit äusserster Mühe. Da zuvor bereits zwei Referenden eingereicht worden waren
(Gewässerschutzgesetz und Sexualstrafrecht), betrug die Gesamtzahl der mit dem
Referendum bekämpften Vorlagen insgesamt zehn. Damit wurden im Berichtsjahr 18%
aller dem fakultativen Referendum unterstellten Parlamentsbeschlüsse vor das Volk
gezogen. Diese Quote war deutlich höher als in der Periode 1981-90 (5,4%) und sie
übertraf auch den Spitzenwert des Jahrzehnts 1881-90 (10,6%), welches durch die
vehemente Opposition der Katholisch-Konservativen gegen die freisinnige
Einparteienregierung gekennzeichnet war. Es bestätigte sich die Erfahrung der letzten
Jahre, dass das Referendumsrecht nicht mehr vorwiegend das Instrument
konservativer, politisch rechter Kreise ist: dasjenige gegen die
Stempelsteuergesetzrevision stammte von einer Bundesratspartei (SP), bei drei
weiteren wurden die Unterschriften von politisch an sich gegensätzlichen Kreisen
gesammelt (NEAT und IWF- resp. Weltbank-Beitritt). 2

ANDERES
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

In der Botschaft zur Totalrevision der Bundesverfassung machte auch der Bundesrat
Vorschläge zur materiellen Vorprüfung der Gültigkeit von Volksinitiativen. Er beantragte,
dass in Zukunft die Bundesversammlung zwar eine Volksinitiative für ungültig erklären
kann, dass der definitive Entscheid darüber aber vom Bundesgericht getroffen wird. 3

ANDERES
DATUM: 20.11.1996
HANS HIRTER

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. 4

ANDERES
DATUM: 10.10.2003
HANS HIRTER
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Die Räte hatten derweil über Vorstösse zu befinden, die in ähnliche Richtungen zielten.
Die parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD) hätte die Gültigkeitsprüfung einer
Initiative einer richterlichen Instanz im Sinne eines Verfassungsgerichts unterstellen
wollen (Pa.Iv. 09.521). Mit dem Argument, dass diese Prüfung erst nach der Sammlung
der Unterschriften zur Anwendung käme, wurde der Vorstoss in der Sondersession im
April vom Nationalrat verworfen. In der gleichen Debatte wurde in der grossen Kammer
ein Postulat der SPK-NR (Po. 10.3885) überwiesen, das den Bundesrat beauftragte,
mögliche Verfahren für eine Gültigkeitsprüfung vor der Unterschriftensammlung
aufzuzeigen. Trotz des Hinweises von Bundesrätin Sommaruga, dass der Bundesrat
diesem Anliegen bereits im Zusatzbericht nachgekommen sei, wurde der Vorstoss
angenommen. Im Herbst lehnte der Ständerat die parlamentarische Initiative Vischer
(gp, ZH) ab, die ein Volksbegehren auch dann für ungültig erklären lassen wollte, wenn
es gegen den Grundrechtsschutz und Verfahrensgarantien des Völkerrechts verstösst
(z.B. Menschenrechtskonvention). Der im Vorjahr vom Nationalrat noch überwiesene
Vorstoss wurde in der kleinen Kammer als zu weit gehend beurteilt (Pa.Iv. 07.477). Dafür
überwies der Ständerat in der gleichen Sitzung eine Motion seiner SPK-SR, mit welcher
der Bundesrat beauftragt wird, auf der Basis des Zusatzberichtes eine Vorlage zu
erarbeiten, in der die rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle
Vorprüfung des Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften erarbeitet werden
(Mo. 11.3468). Die gleichlautende Motion der staatspolitischen Kommission des
Nationalrates (SPK-NR) wurde dann in der Wintersession auch von der Volksvertretung
überwiesen. Allerdings nahm die nationalrätliche Kommission auch den zweiten Punkt
des Zusatzberichtes des Bundesrats auf und verlangte Vorschläge für eine Erweiterung
des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeit einer Volksinitiative (Mo. 11.3468). 5

ANDERES
DATUM: 20.12.2011
MARC BÜHLMANN

Von den drei fakultativen Referenden, die gegen 2015 vom Parlament erlassene
Beschlüsse lanciert worden waren, schafften nur zwei die Hürden. Das
Kantonsreferendum gegen den Entscheid des Parlaments zu den Grundbeiträgen des
Ressourcen- und Lastenausgleichs für 2016 bis 2019 scheiterte, weil nur vier (SH, ZG,
SZ, NW) statt der nötigen acht Kantone dagegen opponierten. Die nötige Anzahl
Unterschriften reichten hingegen die SVP mit ihrem Veto gegen das Asylgesetz sowie
die Juso gegen das Nachrichtendienstgesetz ein. Insgesamt hatte das Parlament im
Berichtsjahr 59 Bundesgesetze oder Bundesbeschlüsse gefällt, gegen die das fakultative
Referendum hätte eingereicht werden können (2014: 60). Die drei fakultativen
Referenden, die angestrengt wurden, entsprachen also 5.1 Prozent aller
referendumsfähigen Gesetze und Beschlüsse (2014: 5%).

2015 stand zudem ein fakultatives Referendum zur Abstimmung (2014: 1), das gegen das
2014 vom Parlament beschlossene Radio- und Fernsehgesetz angestrengt und Ende
Januar 2015 vom Schweizerischen Gewerbeverband mit 91'308 gültigen Unterschriften
eingereicht worden war. Bei der Abstimmung Mitte Juni 2015, wurde das Gesetz mit
einer hauchdünnen Mehrheit angenommen. 6

ANDERES
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Im Jahr 2019 erliess das Parlament insgesamt 54 Bundesgesetze oder
Bundesbeschlüsse, die dem fakultativen Referendum unterstellt waren (2018: 41).
Gegen insgesamt sechs dieser Erlasse (11%) wurde ein Referendum angestrengt (2018:
gegen 4; 9.8%). Damit hielt der Trend zur stärkeren Kontrolle des Parlaments durch
Referenden auch 2019 an: In den Jahren 2015, 2016 und 2017 lag der Anteil
parlamentarischer Erlasse, gegen die ein Veto eingelegt wurde, noch jeweils bei rund 4
Prozent. 
Ein Komitee um die Kampagnenplattform «Wecollect» reichte 64'933 gültige
Unterschriften gegen das E-ID-Gesetz ein; die SP wollte die Bevölkerung zur Erhöhung
des Kinderabzugs befragen und reichte dagegen 53'088 Unterschriften ein; das
Jagdgesetz wurde von verschiedenen Umwelt- und Tierschutzorganisationen bekämpft
und wird dank der eingereichten 58'570 Unterschriften an der Urne entschieden
werden; gegen den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative für einen
Vaterschaftsurlaub reichten Vertreter der SVP und der Jungfreisinnigen 54'489
Unterschriften ein. 
Über die vier Gesetze soll im Jahr 2020 abgestimmt werden. Auch die Sammelfristen
für die beiden angekündigten Referenden gegen die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
– die GSoA, die SP und die Grünen sammelten hier Unterschriften – sowie gegen das
Freihandelsabkommen mit Indonesien, angestrengt von Uniterre, laufen im Frühling
2020 ab. 

ANDERES
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Drei fakultative Referenden, die gegen Erlasse aus dem Jahr 2018 gerichtet waren,
waren 2019 abstimmungsreif. Davon kamen zwei im Mai an die Urne und waren beide
erfolglos. Die Mehrheit der Stimmbevölkerung stützte das Parlament nämlich sowohl
hinsichtlich der Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie, gegen die ein Komitee aus der
Interessengemeinschaft Schiessen (IGS) und der SVP das Referendum ergriffen hatte,
als auch hinsichtlich des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung (STAF), mit dem verschiedene Komitees von linker und bürgerlicher Seite,
insbesondere bestehend aus Jungparteien, nicht einverstanden waren. Die Abstimmung
über die Erweiterung der Rassismusstrafnorm um den Tatbestand der sexuellen
Orientierung wurde auf Februar 2020 angesetzt. 7
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